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Unterweisung
Leitern und Arbeiten von hohen Standplätzen
	



· Standfest aufstellen - richtiger Anlegewinkel 65 - 75°

· Auf Treppenstufen und unebenem Gelände Stufenausgleich einsetzen

· Keine scharfen und spitzen Gegenstände auf Leitern ablegen

· Pro Schicht nicht länger als 2 Stunden zusammenhängend auf Leitern arbeiten

· Leitern nicht an die Verglasung anlehnen

· Leitern regelmäßig überprüfen

· Das Gewicht des mitgeführten Werkzeuges darf 10 kg nicht überschreiten

· Von Anlegeleitern aus darf nicht gearbeitet werden, wenn zusätzliche Gefahren hinzukommen durch Säuren, Alkalien, Bitumen etc.

· Bei Stehleitern oberste Sprosse nicht benutzen (nur zulässig bei Leitern mit Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung)

· Nur mit eingerasteter Spreizsicherung von Stehleitern aus arbeiten

· Bei Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter die obersten 4 Sprossen nicht betreten

· Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden

· Defekte, unsichere Leitern nicht benutzen

· Holzleitern mit deckendem Farbanstrich nicht einsetzen, da hier schadhafte Stellen nicht sichtbar sein können

· Standplatz von Leiter maximal 7 m Höhe

· Bei mehr als 5 m Absturzhöhe Einsatz von Sicherheitsgeschirr

· Anseilschutz nur an tragfähigen Bauteilen bzw. Anschlageinrichtungen befestigen

· Sicherheitsgeschirr regelmäßig prüfen

· Höher gelegene Flächen nur auf mindestens 50 cm breiten Lauf- und Arbeitsstegen betreten

· Bei Dachneigung Arbeits- und Laufstege gegen Absturz sichern
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